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Abonnementspreis: N^ro p? Einrûàgsgebûhr:
Jährlich Fr. â. — H «». Die Zeile 1i) Rp.
Halbjährlich „ 1. 56 Sendungen franko.

Benin-Schulfreund.
1. Februar. Siebenter Jahrgang. 1867.

Dieses Blatt erscheint monatlich zweimal. Bestellungen nehmen alle Post-
ämter an. In Bern die Expedition. Alle Einsendungen sind

an die Redaktion in Steffisburg zu adressiren.

Zur BefolbungSfrage der bernifchen Primarlehrer.
(Eingesandt von der Kreissynode Saanen,)

Nachdem die Bemühungen der Schulbehörden unseres Kantons

um eine Aufbesserung der Primarlehrerbesoldnngen in dem von der

Porsteberschaft der Schulsynode unterm 26. Dezember 1864 an die

Tit. Erziehungsdirektion gerichteten „Vorschlag" einen vorläufigen
Abschluß gefunden hatten, hat bekanntlich die Schulsynode unterm 29.
Oktober abhin neuerdings beschlossen, die Tit. Erziehungsdirektion
um eine baldige A nbandnahnie dieser Angelegenheit zu ersuchen. Nach
den von Hrn. Erziehungsdirektor Kummer persönlich abgegebenen

Erklärungen scheinen wir auch wirklich hoffen zu dürfen, daß in nicht

gar zu lauger Zeit unsere oberste Landesbebörde Gelegenheit haben

werde, einen entscheidenden Schritt zur Hebung der Lage der Pri-
marlebrer und damit der Volksschule überhaupt zu thun. — Es

mag daher wobl auch an der Zeit sein, das von der Vorsteberschaft
der Schuliynode ausgearbeitete Projekt- und Besoldungsgesetz einer

allseitigen Prüfung zu unterwerfen und freimüthig in der Presse zu

besprechen; daher denn die^Kreissynode Saanen nicht Anstand uimmr^
mit gegenwärtigen Zeilen die Aufmerksamkeit weiterer Kreise aus
einen nicht unwichtigen Punkt des Projekt-Besoldungsgesetzes zu
lenken.

Es betrifft dieß den in den §§ 16—13 niedergelegten Grundsatz,
daß die Familie sich an der Besoldung des Lehrers mit einem Schul-
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